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Das ist Werde
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Heft Nr. Erscheinungstag Anzeigen- und Druckunterlagenschluss

Auflagen, Preise, Rabatte, Termine

 01/2018 19.03.2018 19.02.2018

 02/2018 18.06.2018 21.05.2018

 03/2018 10.09.2018 13.08.2018

 04/2018 03.1 2.2018 05.11.2018

Erscheinungsweise vierteljährlich
Druckauflage  33.444 Exemplare* 

Verkaufte Exemplare 22.473 Exemplare*
im Abonnement  20.588 Exemplare*

Verbreitungsgebiet Deutschland, Österreich, Schweiz *lt.               i/17

Anzeigenpreise sw und 4c
1/1 seite  5.500 €
2/1 seite  11.000 €
1/2 seite 3.400 €
1/3 seite  2.300 €
1/4 seite  1.750 €
1/8 seite  900 €
Marktplatz  480 €

Sonderplatzierungen
2. oder 4. umschlagseite    
6.200 €

Umsatzstaffel 
ab  5.000 € (2 %)
ab  10.000 € (5 %)
ab  1 5 .000 € (10 %)
ab  20.000 € (15 %)
ab  25.000 € (20 %)

Beihefterpreise 
bis 4 seiten 140 € 
bis 8 seiten 160 €
bis 12 seiten 180 €
bis 16 seiten 200 €

15 % Kultur- und Verlagsrabatt.

rÜCKtritt nur schriftlich. der rücktrittstermin ist mit dem anzeigenschlusstermin identisch.

Beilagen
Preis je 1.000 
exemplare 
bis 25 g  135 €   
bis 50 g  150 €  
je weitere 10 g  15 €
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1/4 Seite hoch, 1,5-spaltig
Mit beschnitt: 107 x 148 mm 
anzeigenformat: 101 x 142 mm 

1/8 Seite hoch, 1-spaltig
Mit beschnitt: 56,5 x 77 mm 
anzeigenformat: 50,5 x 71 mm 

1/3 Seite hoch 1-spaltig
Mit beschnitt:   77 x 291 mm
anzeigenformat:   71 x 285  mm

Anzeigenformate

1/1 Seite
Mit beschnitt:  226 x 291 mm 
anzeigenformat:  220 x 285 mm

2/1 Seite
Mit beschnitt:  446 x 291 mm
anzeigenformat:  440 x 285 mm

beschnittzugabe 3 mm

1/2 Seite hoch
Mit beschnitt: 112,5 x 291 mm 
anzeigenformat: 106,5 x 285 mm

1/2 Seite quer, 3-spaltig
Mit beschnitt: 226 x 148 mm 
anzeigenformat:  220 x 142 mm 

1/3 Seite quer, 3-spaltig
Mit beschnitt: 226 x 101 mm
anzeigenformat: 220 x 95 mm
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Verlagsangaben

Verlag
PressUP GmbH,  

Wandsbeker Allee 1, 22041 Hamburg,  
Postfach 70 13 11, 22013 Hamburg, Tel.: +49 40 41 44 8 - 405, 

E-Mail: info@pressup.de, Internet: www.pressup.de
GEScHäfTSfüHRUNG  Alois Nawrot, Guido Sturmat

Redaktion
Werde Magazin, Möhlerstraße 3, 73525 Schwäbisch Gmünd,

Postfach 2080, 73510 Schwäbisch Gmünd, www.weleda-werde.de
cHEfREDAKTEUR christoph Möldner

Anzeigenverkauf
firestarter Media Solutions, Gertrudenkirchhof 10,  

20095 Hamburg, Tel. +49 (0)40 325 07 45 70, E-Mail:  
info@firestarter-media.de, Internet: www.firestarter-media.de

ANzEIGENLEITUNG Michael Körner

Bankverbindung
PressUp GmbH, Bank: Sparkasse Holstein, 

IBAN: DE98 2135 2240 0179 1416 76,
BIc-/SWIfT-code: NOLADE21HOL

zahlungsbedingungen 
zahlung sofort nach Rechnungserhalt netto Kasse.  

2 % Skonto bei Vorauszahlung oder bei Bankeinzugsverfahren, 
sofern ältere Rechnungen beglichen sind.

Erscheinungsweise vierteljährlich
Druckauflage  33.444 Exemplare* 

Verkaufte Exemplare 22.473 Exemplare*
im Abonnement  20.588 Exemplare*

Verbreitungsgebiet Deutschland, Österreich, Schweiz *lt.               i/17



ZiFFer 1 „anzeigenauftrag“ im sinn der nachfolgenden allgemei-
nen geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer anzeigen eines Werbungtreibenden oder sons-
tigen inserenten in einer druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

ZiFFer 2 Jeder auftrag wird erst nach schriftlicher bestätigung 
durch den Verlag rechtsverbindlich.

ZiFFer 3 anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. ist im rahmen eines 
abschlusses das recht zum abruf einzelner anzeigen eingeräumt, 
so ist der auftrag innerhalb eines Jahres seit erscheinen der ersten 
anzeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

ZiFFer 4 bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, inner-
halb der vereinbarten bzw. der in ZiFFer 2 genannten Frist auch 
über die im auftrag genannte anzeigenmenge hinaus weitere an-
zeigen abzurufen.

ZiFFer 5 Kündigungen von Werbeaufträgen müssen fristgerecht 
schriftlich erfolgen, stornierungen seitens des Kunden sind nur bis 
zum anzeigenschluss möglich.

ZiFFer 6 Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbescha-
det etwaiger weiterer rechtspflichten, den unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der 0tatsächlichen abnahmeentspre-
chenden nachlass dem Verlag zu erstatten. die erstattung ent-
fällt, wenn die nichterfüllung auf höherer gewalt im risikobe-
reichdes Verlages beruht.

ZiFFer 7 aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklär-
termaßen ausschließlich in bestimmten nummern, bestimmten 
ausgaben oder an bestimmten Plätzen der druckschrift veröffent-
licht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, 
dass dem auftraggeber noch vor anzeigenschluss mitgeteilt wer-
den kann, wenn der auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

ZiFFer 8 anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen gestaltung 
nicht als anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

ZiFFer 9 der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge – auch 

einzelne abrufe im rahmen eines abschlusses – und beilagenauf-
träge wegen des inhalts, der herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren inhalt gegen gesetze oder be-
hördliche bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. dies gilt auch für aufträge, die bei ge-
schäftsstellen, annahmestellen oder Vertretern aufgegeben wer-
den. beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters der beilage und deren billigung bindend. beilagen, die 
durch Format oder aufmachung beim Leser den eindruck eines 
bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremd-
anzeigen enthalten, werden nicht angenommen. die ablehnung 
eines auftrages wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

ZiFFer 10 Für die rechtzeitige Lieferung des anzeigentextes und ein-
wandfreier druckunterlagen oder der beilagen ist der auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. der Verlag 
gewährleistet die für den belegten titel übliche druckqualität im 
rahmen der durch die druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

ZiFFer 11 die Pflicht zur aufbewahrung von den zugesandten 
Werbeformen endet drei Monate nach ablauf des auftrages.

ZiFFer 12 der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserli-
chem, unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck der anzeige 
anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie ersatz-
anzeige, aber nur in dem ausmaß, in dem der Zweck der anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die ersatzanzeige erneut 
nicht einwandfrei, so hat der auftraggeber ein recht auf Zahlungs-
minderung oder rückgängigmachung des auftrages.schadenser-
satzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter handlung sind – auch bei tele-
fonischer auftragserteilung – ausgeschlossen; schadensersatzan-
sprüche aus unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt 
auf ersatz des vorhersehbaren schadens und auf das für die betref-
fende anzeige oder beilage zu zahlende entgelt. dies gilt nicht für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen 
Vertreters und seines erfüllungsgehilfen. eine haftung des Verlages 
für schäden wegen des Fehlens zugesicherter eigenschaften bleibt 
unberührt. im kaufmännischen geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von erfüllungsge-

hilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die haftung 
für grobe Fahrlässigkeit dem umfang nach auf den voraussehba-
ren schaden bis zur höhe des betreffenden anzeigenentgelts be-
schränkt. reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach eingang von rechnung 
und beleg geltend gemacht werden.

ZiFFer 13 Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die rechnung sofort fällig.

ZiFFer 14 bei Zahlungsverzug oder stundung werden Zinsen so-
wie die einziehungskosten berechnet. der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis 
zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen Vor-
auszahlung verlangen. bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines anzeigenabschlusses das er-
scheinen weiterer anzeigen ohne rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des betrages 
und von dem ausgleich offenstehender rechnungsbeträge ab-
hängig zu machen.

ZiFFer 15 bei Änderung der anzeigenpreise gelten diese auch für 
laufende anzeigenabschlüsse.

ZiFFer 16 der Verlag liefert mit der rechnung auf Wusch einen 
anzeigenbeleg. Je nach art und umfang des anzeigenauftra-
ges werden anzeigenausschnitte, belegseiten oder vollstän-
dige belegnummern geliefert. Kann ein beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine stelle eine rechtsverbindliche 
bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Ver-
breitung der anzeige.

ZiFFer 17 erfüllungsort ist der sitz des Verlages.im geschäftsver-
kehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen sondervermögen ist bei Klagen ge-
richtsstand der sitz des Verlages. soweit ansprüche des Verlages 
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich 
der gerichtsstand bei nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei 
nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen aufenthalt aus dem geltungsbereich des gesetzes 
verlegt, ist als gerichtsstand der sitz des Verlagesvereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für Anzeigen und Fremdbeilagen



Werde wird ermöglicht durch Weleda.


